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1.0 Einleitung 

Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 1 „Solaranlage Groß Bengerstorf“ der Gemeinde Ben-
gerstorf (Amt Boizenburg-Land) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des Um-
weltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Daher wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, um die voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln. Diese werden in Form eines Umwelt-
berichtes gemäß § 2a Nr. 2 BauGB als gesonderter Teil der Begründung zum Bebauungsplan 
beschrieben und bewertet.  

 
1.1 Lage des Plangebietes 
Der 1,39 ha große Geltungsbereich des B-Plans befindet sich etwa 10 km nordöstlich vom 
Altstadtzentrum der Stadt Boizenburg (Elbe) in der Gemeinde Bengerstorf / Ortsteil Groß 
Bengerstorf nördlich des Zölkower Weges.  
Das Plangebiet umfasst das Flurstück 38/1 vollständig sowie teilweise die Wegeflurstücke 36 
und 37 in der Flur 3 der Gemarkung Groß Bengerstorf. 
Das Flurstück 38/1 stellt mit einer 3.200 qm großen betonierten ehemaligen Silagefläche so-
wie einem vermüllten Betonbecken eine landwirtschaftliche Konversionsfläche dar.  
Das Plangebiet ist relativ eben auf einem Höhenniveau von 51,3 m ü. NHN im Süden, bei 
52,5 m ü. NHN im Nordosten und bei ca. 56,0 m ü. NHN im Westen und Norden. 
Während im Westen Kiefernforst an das Plangebiet anschließt, ist die weitere Umgebung 
Grünland- und Ackerflächen geprägt. 
 

1.2 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes / Art des Vorhabens 
Die Gemeinde Bengerstorf beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan), 
Baurecht für Solaranlagen auf einer Fläche von 0,9 ha zu schaffen und damit einem prioritä-
ren Ziel der Bundesregierung sowie der Landes- und Regionalplanung nachzukommen, er-
neuerbare Energien zu fördern und zu entwickeln.  
Dazu wird ein sonstiges Sondergebiet (SO-Gebiet) gemäß § 11 BauNVO festgesetzt mit der 
Zweckbestimmung Solar/Photovoltaik. 
Die Solaranlagen innerhalb des SO-Gebietes bestehen aus Solarmodultischen, die in Reihen, 
Südsüdwest ausgerichtet, aufgeständert werden. Ein Trafo sowie ein Wechselrichter sind am 
Zölkower Weg innerhalb des Plangebietes erforderlich. Die Erschließung erfolgt über den 
Zölkower Weg im nördlichen Bereich des Plangebietes, von dem bereits im Bestand zur B-
Planaufstellung eine Zufahrt ins Plangebiet abzweigt.  

Durch die Aufständerung der Solarmodultische erfolgt eine minimale Versiegelung in bisher 
unversiegelten Bereichen. Darüber hinaus ist eine Versiegelung von 800 qm zulässig zur Her-
stellung eines teilversiegelten Weges sowie der Grundfläche von Trafo und Wechselrichter. 
Die Alleebäume am Zölkower Weg bleiben erhalten. Auf zwei SPE-Flächen (Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB) bleiben bestehende Vegetationsgesellschaften erhalten und es erfolgt 
die Herstellung von Reisig- und Steinhaufen zur Verbesserung der Lebensraumbedingungen 
für Zaun- und Waldeidechse. 
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Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 
Sonstiges Sondergebiet "Solar"       8.925 qm 
Private Grünflächen zur Randeingrünung           55 qm 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur  
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE)   2.610 qm 

Öffentliche Verkehrsfläche        2.310 qm 
Summe Plangebiet       13.900 qm 
 
1.3 Ziele des Umweltschutzes gemäß einschlägiger Fachgesetze und Fachpläne 

Fachgesetze 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I  S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 
1509); 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (GVBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
06.02.2012 (BGBl. I S. 148); 

Gesetz des Landes M-V zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (NatSchAG M-V) 
vom 23. Februar 2010, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 
(GVOBl. M-V S. 383, 395). 
 

Fachpläne 
Gemäß Regionalem Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM 2012) liegt 
das Plangebiet im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft.  
Mit Stellungnahme vom 09.03.2012 bestätigte das Amt für Raumordnung und Landespla-
nung, dass die Planungen zu den Solaranlagen im Plangebiet den Zielen der Raumordnung 
entsprechen. Weiterhin wurde folgendes mitgeteilt: 
„Die Anlagen für die Energieversorgung in der Planungsregion Westmecklenburg sollen be-
darfsgerecht ausgebaut werden. Aus Gründen des Ressourcen- und Klimaschutzes, der Ver-
sorgungssicherheit und der regionalen Wertschöpfung ist der Anteil erneuerbarer Energien 
u.a. aus Sonnenenergie zu erhöhen (vgl. Pkt. 6.5 (1) RREP WM). Für die Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen sollen aus raumordnerischer Sicht bauliche Anlagen, bereits versiegelte 
Flächen oder geeignete Konversionsflächen  genutzt werden (vgl. Pkt. 6.5 (5) RREP WM). 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 1 werden Flächen in Anspruch genommen, auf denen sich derzeit 
ungenutzte landwirtschaftliche Fahrsilos und dazugehörige befestigte Verkehrsflächen sowie 
ein Regenrückhaltebecken befinden. Seit mehreren Jahren ist das Gelände ungenutzt. Um 
einem städtebaulichen Misstand entgegenzuwirken, möchte die Gemeinde Bengerstorf an die-
ser Stelle eine Solaranlage errichten. Dies entspricht den Erfordernissen der Raumordnung 
und Landesplanung, wie sie unter Punkt 4.1 (2) RREP WM formuliert sind.“ 

Die Gemeinde Bengerstorf verfügt über keinen Landschaftsplan. 
Zum Zeitpunkt der Erstaufstellung des Flächennutzungsplanes war Groß Bengerstorf ein 
Ortsteil der Gemeinde Klein Bengerstorf. Nachdem sich die Gemeinde Klein Bengerstorf mit 
der Gemeinde Wiebendorf im Jahre 2005 zu der Gemeinde Bengerstorf zusammengeschlos-
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sen hatte, hat dieser Flächennutzungsplan nur noch die Funktion eines räumlichen Teilflä-
chennutzungsplanes (Teil-FNP). 
Im Teil-FNP, in Kraft getreten am 26.05.2000, ist das Plangebiet als Fläche für Landwirt-
schaft, verbunden mit dem Symbol "Ablagerungsfläche" dargestellt. Südwestlich des Plange-
bietes ist eine Sandabbaufläche dargestellt, die gleichzeitig als Altlastenverdachtsfläche ge-
kennzeichnet ist. Gemäß § 7 BauGB bedarf der Teil-FNP der Änderung. Diese wird im Paral-
lelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB aufgestellt. 

 

2.0 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.1 Schutzgut Mensch 
In Bezug auf das Schutzgut Mensch sind Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen 
und auf die Erholungseignung, die sich aus den Bebauungsplanungen ergeben könnten, zu 
prüfen. 

Dabei ist die Situation im Bestand und nach erfolgten Eingriffen auf Grundlage der B-
Planfestsetzungen bezüglich Immissionen und der Erholungseignung zu bewerten, insbeson-
dere im Hinblick auf Lärm, Geruch, Schadstoffe, visuelle Beeinträchtigungen bzw. Orts- und 
Landschaftsbild sowie Wegenutzung. 

Immissionen  
Schall- und Geruchsimmissionen sind aufgrund der Solaranlagen nicht zu erwarten, lediglich 
während der Bauzeit werden die Schallimmissionen durch Baufahrzeuge und Bauarbeiten in 
den Ortsteilen Groß und Klein Bengerstorf der Gemeinde Bengerstorf kurzzeitig zunehmen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind jedoch nicht zu erwarten. 
Blendeffekte sind aufgrund der Lage  im Landschaftsraum abseits von Straßen oder Flugplät-
zen nicht zu erwarten. Der Zölkower Weg wird nur gering frequentiert.  
Erholungseignung 
Das Plangebiet für sich ist nicht zu Erholungszwecken geeignet. Für Spaziergänger oder Rad-
fahrer, die den Zölkower Weg im Osten des Plangebietes passieren oder den Sandweg im 
Südwesten des Plangebietes wirken sich im Bestand 1. Quartal 2012 insbesondere die ca. 3,0 
m hohen Betonmauern negativ auf das Landschaftsbild aus. 

Bei Errichtung des Solarparks werden diese entsorgt. Die Solaranlagen mit einer max. zuläs-
sigen Höhe von 2,70 m ü. Geländeoberfläche als technische Anlagen im Landschaftsbild und 
werden subjektiv ggf. ebenfalls als störende Landschaftselemente empfunden. Allerdings ver-
deutlicht der Anblick der Solaranlagen hier im Kleinen die Energiewende. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Mensch sind insgesamt jedoch nicht zu er-
warten. 

 
2.2 Schutzgut Pflanzen und Biotope 
Im Winter 2011 und Frühjahr 2012 erfolgte eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung in 
Anlehnung an die „Anleitung für Biotopkartierungen im Gelände M-V“ (LAUN 1998) für das 
Plangebiet.  
Die Ergebnisse der Kartierung wurden kartographisch zusammengefasst und sind aus dem 
Biotopbestandsplan im Anhang des Umweltberichtes ersichtlich. 
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Neben einer ehemaligen Fahrsilofläche (ODS - Sonstige Landwirtschaftliche Betriebsanlage) 
und einem ehemaligen Regenrückhaltebecken (OSS – sonstige Ver- und Entsorgungsanlage) 
wird das Plangebiet durch Ruderalfluren (RHK – Ruderaler Kriechrasen, in bestimmten Be-
reichen meist Landreitgrasflur) und landwirtschaftlich genutzte Grünlandbereiche (GM – 
Frischgrünland auf Mineralstandorten) geprägt. Letztere setzen sich nach Norden und Süden 
fort. Im Osten schließt ein Ackerschlag (ACS – Sandacker) und im Westen Waldbereiche 
(WK – Naturnaher Kiefernwald, überwiegend WZK - Kiefernforst) an. 

Die Wege im bzw. nahe des Plangebietes sind meist beid- bzw. einseitig von Eichen und z.T. 
auch Birken begleitet, so dass diese als Allee (BAG – Geschlossene Allee, BAL – Lückige 
Allee) bzw. Wirtschaftsweg mit einseitiger Baumreihe (OVU/OVW – Wirtschaftsweg, BRR – 
Baumreihe) im Biotopbestandsplan dargestellt werden. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen/Biotope 
Die Bebauung mit Solaranlagen erfordert die Verschüttung des ehemaligen Regenrückhalten-
beckens (RRB) sowie die Entsorgung der senkrecht stehenden Betonwände des ehemaligen 
Fahrsilos. Des Weiteren erfolgt die Rammung der Modultischständer. Ein geschotterter Weg 
wird ggf. parallel zum Zölkower Weg entlang der SPE-Fläche 1 angelegt. Es werden ein Tra-
fo und ein Wechselrichter – im Ruderalflur- bzw. im Übergangsbereich zwischen diesem und 
der Grünlandflur installiert. Zwei sukzessiv aufgewachsene Jungeichen sind im Bereich des 
SO-Gebietes zu entfernen. Diese weisen einen Stammumfang von kleiner 0,8 m auf und fallen 
somit nicht unter die Baumschutzsatzung des ehemaligen Amtes Ludwigslust-Land.  
Da keine geschützten Pflanzen oder Biotope von der Planung betroffen sind, ist von keinen 
erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Pflanzen/Biotope“ auszugehen. 
 
2.3 Schutzgut Tiere 

2.3.1 Schutzgebiete 
Natio-
nale SG Name Nr. 

Entfern-
ung in m Richtung 

Naturpark Naturpark Mecklenburgisches Elbe-
tal NP 4 1.050 West 

LSG 
LSG Boize L 133 4.800 Nordwest 

LSG Mecklenburgisches Elbetal L 63 4.400 Ost 

LSG Schilde- und Motelniederung L 14 4.600 Süd 

NSG NSG Bretziner Heide 106 1.750 Südwest 

NSG Schaalelauf 113 900 Südost 
Interna-
tionale 
SG         

FFH 

Kleingewässerlandschaft zwischen 
Greven und Granzin (LWL) DE 2530-373 3.500 Nord 

Bretziner Heide DE 2530-301 1.750 Südwest 

Schaaletal mit Zuflüssen und nahe-
gelegenen Wäldern und Mooren DE 2531-303 900 Südost 

Wiebendorfer Moor DE 2630-301 3.700 Südwest 

Wald und Lindenallee bei Banzin DE 2531-304 4.500 m Südost 

Europ. 
Vogel-

Wallmoor und Mühlenbachniederung 
bei Leisterförde-Schwanheide DE 2530-401 5.500 m Nordwest 
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schutz- 
gebiete 

Schaale-Schildetal mit angrenzen-
den Wäldern und Feldmark DE 2531-401 700 m Südost 

Mecklenburgisches Elbetal DE 2732-473 4.500 m Südwest 

Punktuell Weißstorchhorst (Groß Bengerstorf) - 350 m Südost 
 

Innerhalb des Plangebietes und unmittelbar angrenzend befinden sich keine nationalen oder 
internationalen Schutzgebiete. Aufgrund der Entfernung der vorkommenden Schutzgebiete 
und der geringen Flächengröße wird von keinen erheblichen Beeinträchtigungen der o.g. 
Schutzgebiete ausgegangen und eine eingehende Prüfung verzichtet. 

2.3.2 Belange des besonderen Artenschutzes und Bewertung im Sinne der Eingriffsre-
gelung 

2.3.2.1 Relevanzprüfung für in Mecklenburg-Vorpommern lebende Arten des Anhang IV FFH-
Richtlinie 

Deutscher Name Wissenschaft-
licher Name 

Rote Liste Nach-
weis im 

UR 

Vom Vor-
haben 

betroffen 
Bestand/ Status im Untersuchungsraum 

D M-V 

Gefäßpflanzen 

Luronium natans (Schwimmendes Froschkraut) kommt in Gewässern vor. Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden.  

Angelica palustis (Sumpf-Engelwurz), Apium repens (Kriechender Scheiberich) und Liparis loeselii (Sumpf-Glanzkraut) sind auf 
nasse oder zumindest feuchte Standorte angewiesen. Die Bodenverhältnisse im Plangebiet sind als sandig mit geringer bis 
mittlerer Bodenfeuchte zu beschreiben, weshalb ein Vorkommen dieser Arten auszuschließen ist. 

Cypripedium calceolus (Frauenschuh) und Jurinea cyanoides (Sand-Silberscharte) (sowie die o.g. Arten) konnten bei einer 
Begehung im Mai 2012 nicht registriert werden. 

Eine Beeinträchtigung einer der 6 in M-V heimischen Gefäßpflanzen des Anhang-IV der FFH-Richtlinie ist auszuschließen. 

Weichtiere (Mollusca) 

Die beiden in M-V heimischen Anhang IV-Arten dieser Gruppe (Anisus vorticulus und Unio crassus) sind an Gewässer gebun-
den. Sie sind nicht planungsrelevant, da keine Gewässer im Plangebiet oder näherer Umgebung vorkommen. Das ehemalige 
Regenrückhaltebecken ist als trockene Betonbefestigte Abgrabung mit Öffnung Richtung landwirtschaftlicher Fläche im Norden 
des Plangebietes zu beschreiben. 

Libellen (Odonata) 

Alle 6 in M-V vorkommenden Libellenarten des Anhang IV sind durch die aquatische Lebensweise ihrer Larven an Gewässer 
gebunden. Sie sind nicht planungsrelevant, da im Plangebiet und angrenzend keine Gewässer vorkommen. 

Käfer (Coleoptera) 

Heldbock 
Cerambyx 
cerdo 1 1 - - 

Im Osten wird das Plangebiet von einer 
Eichenallee begrenzt. In diese Allee wird 
nicht eingegriffen. Weiterhin wird durch 
die Festsetzung einer SPE-Fläche von 
mindestens 5 m Breite zwischen Allee 
und SO-Gebiet eine erhebliche Beein-
trächtigung des potentiellen Lebens-
raums des Heldbocks ausgeschlossen.  

Eremit 
Osmoderma 
eremita 2 4 - - 

Siehe Cerambyx cerdo. 

Breitrand 
Dytiscus latis-
simus 1 1 - - 

Aufgrund des Fehlens von Gewässern 
(und somit auch größerer, nährstoffar-
mer Stillgewässer mit besonnten Ufer-
abschnitten) ist ein Vorkommen im Un-
tersuchungsgebiet ausgeschlossen. 

Schmalbindiger Breit- Graphoderus 1 1 - - Siehe Dytiscus latissimus 
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Deutscher Name Wissenschaft-
licher Name 

Rote Liste Nach-
weis im 

UR 

Vom Vor-
haben 

betroffen 
Bestand/ Status im Untersuchungsraum 

D M-V 

flügel-Tauchkäfer bilineatus 

Schmetterlinge (Lepidoptera) 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar 2 2 - - 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich 
keine Habitate für die im Larvalstadium 
an nicht sauer schmeckenden Ampfer 
(Rumex hydrolapathum, R. crispus, 
R. obtusifolius) gebundene Schmetter-
lingsart.  

Blauhschillernder 
Feuerfalter 

Lycaena helle     

Die Eiablage des Blauschillernden Feu-
erfalters erfolgt an die Unterseite der 
Grundblätter des Wiesen-Knöterichs 
(Polygonum bistorta). Dieser und somit 
auch diese Art des Feuerfalters ist im 
Plangebiet auszuschließen.  

Nachtkerzen-
schwärmer 

Proserpinus 
proserpina   - - 

Der Nachtkerzenschwärmer ist im Lar-
valstadium an Pionierbiotope mit Wei-
denröschen (Epilobium spp.) oder 
Nachtkerze (Oenothera spp.) gebunden. 
Im Plangebiet sind keine entsprechen-
den Habitate registriert worden.  

Fische (Pisces) 

Aufgrund des Fehlens von Gewässern ist eine Relevanz für weiterführende Betrachtungen nicht gegeben.  

Lurche (Amphibia) 

Aufgrund des Fehlens von Gewässern im Plangebiet oder unmittelbarer Nähe ist ein Vorkommen von Amphibien auszuschließen. 

Kriechtiere (Reptilia) 

Schlingnatter 
Coronella au-
striaca 3 1 Nein - 

Ein Vorkommen der in M-V sehr selte-
nen Schlingnatter im Plangebiet ist un-
wahrscheinlich. Zu den zwei Begehun-
gen im Mai 2012 wurde keine Hinweise 
auf diese Art registriert. 

Europäische Sumpf-
schildkröte 

Emys orbicula-
ris 1 1 Nein - 

Im Untersuchungsgebiet sowie dessen 
Umgebung finden sich keine als Lebens-
raum in Frage kommenden Feuchtgebie-
te. 

Zauneidechse Lacerta agilis 2 2 Ja Nein 
Diese Art konnte im Untersuchungs-
gebiet nachgewiesen werden und 
wird im Folgenden betrachtet. 

Meeressäugetiere (Mammalia) 

Aufgrund fehlender Lebenraumausstattung ist das Vorkommen von Meeressäugern auszuschließen. 

Fledermäuse (Chiroptera) 

Es sind keinerlei Bäume mit Baumhöhlen, die potentiell als Fledermausquartier dienen können, von der Planung betroffen.  

Landsäugetiere (Mammalia) 

Wolf Canis lupus 1 0 - - Die zu betrachtenden Landsäuger besit-
zen im Untersuchungsraum weder Fort-
pflanzungs- noch Ruhestätten bzw. die 
vorliegenden Habitatstrukturen sind für 
diese Arten nicht geeignet. 

Biber Castor fiber V 3 - - 

Haselmaus 
Muscardinus 
avellanarius  0   

Fischotter Lutra lutra 3 2 - - 
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Deutscher Name Wissenschaft-
licher Name 

Rote Liste Nach-
weis im 

UR 

Vom Vor-
haben 

betroffen 
Bestand/ Status im Untersuchungsraum 

D M-V 

Europäische Vogelarten (Aves) 

Ein Vorkommen europäischer Vogelarten ist nicht auszuschließen, so dass diese im Folgenden betrachtet werden.  

 
2.3.2.2 Artenschutzrechtliche Prüfung 
Im Folgenden wird geprüft, ob durch die Bauleitplanung artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände (besondere Artenschutzbelange) für relevante Tierarten (Avifauna, Zauneidechse) aus-
gelöst werden können und/oder erhebliche Beeinträchtigungen (Eingriffe) im Sinne der Ein-
griffsregelung für das Schutzgut Tiere zu erwarten sind. 

Rechtliche Grundlage für die Erfordernis der Prüfung besonderer Artenschutzbelange ist der 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG.  

Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG 
Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sind im § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) verankert. Demnach ist es verboten: 

„1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

Diese Verbote werden u.a. für Eingriffsvorhaben um den Absatz 5 ergänzt, mit dem beste-
hende und von der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der 
artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert 
werden, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-
botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen: 

"Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des 
§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang 
IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf 
damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das 
Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV 
Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entspre-
chend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchfüh-
rung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote vor.“ 
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2.3.2.3 Avifauna und Reptilien 
 
Wirkfaktoren 
Baubedingte Wirkfaktoren  
Baubedingte Wirkfaktoren stellen hier in erster Linie die Inanspruchnahme von Boden und 
Vegetation durch Baufahrzeuge, Baumaterialien und Baustelleneinrichtungen sowie 
Scheuchwirkung durch Lärm, Erschütterungen und visuelle Störreize dar. Zu den Baumaß-
nahmen innerhalb des B-Plangeltungsbereiches zählen die Verschüttung des ehemaligen 
RRB, die Rammung der Solartisch-Stahlpfähle, die Installation der Solarmodule, die Lei-
tungsverlegung, die Aufstellung Trafostationen und die Herstellung eines Schotterweges. 
Anlagebedingte Wirkfaktoren  
Die anlagebedingten Wirkfaktoren ergeben sich im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme 
von potentieller Habitatflächen.  
Betriebsbedingte Wirkfaktoren  
Die betriebsbedingten Wirkfaktoren resultieren aus den regelmäßig stattfindenden Wartungs-
arbeiten (ein- bis zweimal im Jahr) sowie erforderlichenfalls Pflegemaßnahmen, durch welche 
einer Verschattung der Solarmodule vorgebeugt wird. Diese finden nach Bedarf statt. Von 
den Photovoltaikanlagen selbst sind keine betriebsbedingten Wirkungen zu erwarten. 
 
Untersuchungsmethodik  
Um Aussagen zur potentiellen Betroffenheit der planungsrelevanten Tierarten durch das 
Planvorhaben treffen zu können, erfolgte eine eingeschränkte Kartierung des Plangebietes. 
„Die Untersuchung des Gebietes erfolgte bei Sonnenschein und einer Außentemperatur von 
ca. 18 ° C im Maximum vom späten Vormittag bis in die Nachmittagstunden hinein. Die Be-
gehungen des Plangebietes wurden am 03.05. und am 05.05.2012 durchgeführt. Als Untersu-
chungsmethode wurde für beide Erfassungen die Transektuntersuchung gewählt. Das Unter-
suchungsgebiet wurde in Abständen von ca. 20 Metern entlang einer gedachten Linie in 
Schlangenlinie begangen. Alle Reptilien und Vögel in diesem Korridor wurden erfasst und 
notiert. Diese Vorgehensweise wurde zweimal wiederholt.“ (Dettmann 2012) 
 
a) Avifauna: Ergebnisse und artenschutzrechtliche Bewertung bzw. auf Grundlage der 
Eingriffsregelung 
Im Ergebnis der Kartierung wurden fünf europäische Vogelarten im Plangebiet nachgewiesen 
(siehe Tabelle 1). 
Tabelle 1 Liste der im Plangebiet vorkommenden Europäischen Vogelarten mit 

Angaben zu Bestand und Gefährdung 

Art wissenschaftlicher Name RL D RL M-V 
Anzahl 
Reviere 

Gesamt*) 

Anzahl 
Reviere 

Betroffen 

Baumpieper Anthus trivialis V - 1 0 

Goldammer Emberzia citrinella - - 1 0 

Mönchgrasmücke Sylvia atricapilla - - 1 0 

Bachstelze Motacilla alba - - 1 0 

Dorngrasmücke Sylvia communis - - 1 0 
       * Reviere im näheren räumlichen Zusammenhang mit dem Plangebiet 
 
Alle festgestellten Arten sind ungefährdet und brüten wahrscheinlich im unmittelbaren räum-
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lichen Zusammenhang mit dem Plangebiet. Ein Brutverdacht oder Brutnachweis innerhalb 
des Plangebietes konnte nach Dettmann 2012 nicht erbracht werden. 
Dass Offenlandbrüter bestimmte Bereiche des Plangebietes im Laufe der Brutzeit nutzen ist 
dennoch nicht auszuschließen und somit auch das Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 
44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Dies kann ebenfalls erheblich im Sinne der Eingriffsregelung 
sein.  
Dauerhafte Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind nicht registriert worden, so dass ein Ver-
botstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG auszuschließen ist.  
Eine erhebliche Störung ist ebenfalls nicht zu erwarten. 
 

b) Reptilien: Ergebnisse und artenschutzrechtliche Bewertung bzw. auf Grundlage der 
Eingriffsregelung 
„Es konnte festgestellt werden, dass sich die Reptilien vor allem in den Bereichen mit den 
gröbsten Verschmutzungen durch Abfallmaterialien aufhielten. Hierunter zählt der Bereich 
des „ehemaligen Regenrückhaltebeckens“. In diesem Areal und hier vor allem an der son-
nenexponierten Böschung, konnten ein großes weibliches Exemplar der Zauneidechse (Lacer-
ta agilis) und ein kleineres Exemplar der Waldeidechse (Zootoca vivipara) gefunden werden. 
Sie hielten sich unter aufgestapeltem Unrat auf und waren während der Sonnenstunden zum 
„Sonnenbaden“ in das Freie gekrochen. 
Des Weiteren konnte ein großes weibliches Exemplar der Zauneidechse oberhalb der Bö-
schung am Zölkower Weg festgestellt werden. In diesem Bereich ist laut Planunterlagen eine 
Fläche für ökologische Kompensationsmaßnahmen geplant. Diese Maßnahme kommt dem 
Erhalt der Reptilienarten im Gebiet entgegen. Falls möglich, sind in diesem Bereich Stein- 
und Totholzablagerungen zu schaffen, damit die Reptilien hier einen Unterschlupf finden. 
Ein weiteres Exemplar der Waldeidechse konnte im unmittelbaren Umfeld der Siloanlage 
gefunden werden. Das Tier hielt sich hier, und unter Gummiablagerungen auf.“ Dettmann 
2012 
Da das Regenrückhaltebecken zu verschütten ist, um eine relativ ebene Fläche zum Rammen 
der Solartischständer zu schaffen, sind Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BNatSchG nicht auszuschließen. Weiterhin können durch Baufahrzeuge während der konkre-
ten Baumaßnahmen Verbote des § 44 BNatSchG berührt werden. 
Für Zaun- und Waldeidechse können diese Maßnahme des Weiteren erheblich im Sinne der 
Eingriffsregelung sein. 
 

2.4 Schutzgut Boden  
Aufgrund der Vegetationsausstattung des Plangebietes ist von sandigen, trockenen bis mittel-
feuchten Bodenverhältnissen auszugehen. 
Der Boden ist stark bis sehr stark anthropogen überprägt. Große Teilflächen werden durch 
versiegelte Betonflächen (ehemalige Fahrsilofläche und Reckenrückhaltebecken) charakteri-
siert.  

Als erheblich sind die infolge der Planungen zusätzliche Bodenversiegelungen zu bewerten. 
Diese sind mit 800 qm für Zuwegungen und Nebenanlagen (siehe Textliche Festsetzung I 1.2 
im Teil des B-Plans) jedoch relativ gering. Die Versiegelung durch die zu rammenden Ständer 
ist zu vernachlässigen. 
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Altlasten sind nicht bekannt. 

Kampfmittel nicht bekannt. 
 

2.5 Schutzgut Wasser 
Innerhalb des Plangebietes oder angrenzend befinden sich keine Gewässer. Auswirkungen auf 
das Grundwasser sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser sind nicht anzunehmen. 
 

2.6 Schutzgut Klima/Luft 
Aufgrund der geringen Plangebietsgröße besitzt dieses keine besondere Funktion für das 
Schutzgut Klima/Luft. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes sind daher nicht zu 
erwarten. 
 
2.7 Schutzgut Landschaftsbild 
Die zeitweilig mit nicht legalen Abfallmaterialien genutzte Silofläche mit den 3m-hohen Be-
tonwänden stellt in der vom Naturraumpotential her attraktiven Landschaft, hier insbesondere 
am Ortsrand, eine empfindliche Störung des Landschaftsbildes dar. Die Beseitigung dieses 
Missstandes bei Realisierung des Bauvorhabens ist als positiv für Schönheit und Eigenart des 
Landschaftsbildes zu bewerten. 
Die Bebauung der Fläche mit Solaranlagen mit einer max. Absoluten Höhe (Oberkante So-
larmodul) von 2,70 m kann als störend im Landschaftsbild empfunden werden, spiegelt je-
doch die Energiewende und somit einen wichtigen historischen Aspekt wieder.  

Weiterhin handelt es sich um eine relativ kleine Fläche in der Landschaft und wird zum 
Zölkower Weg durch die Eichenallee in Richtung Osten durch den Kiefernforst optisch „ab-
geschirmt“ und ist nur eingeschränkt sichtbar. 
Die zu erwartenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden daher als wenig erheblich 
bewertet. 
 

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Für die Flächen des Plangebietes sind keine Bodendenkmale bekannt. Im oder in unmittelba-
rer Nähe des Plangebietes sind keine Einzeldenkmäler vorhanden. 
Bezüglich der Belange des Bodendenkmalschutzes wird allerdings vorsorglich darauf hinge-
wiesen, dass jederzeit archäologische Fundstellen und Funde im Rahmen von Erdarbeiten 
entdeckt werden können, so dass folgende bodendenkmalpflegerischen Hinweise beim Vor-
haben zu beachten sind: 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 
ist gem. § 11 DSchG. die untere Denkmalbehörde des Landkreises zu benachrichtigen und der 
Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder 
dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Ent-
decker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert 
des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
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2.9 Wechselwirkungen der Schutzgüter 
Die Beeinträchtigungen der einzelnen Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unter-
schiedlichem Maße. 

Eine Verstärkung erheblicher Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wech-
selwirkungen ist im Plangebiet nicht zu erwarten. 

 
2.10 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 
Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen werden schutzgutbezogen in der folgenden Ta-
belle kurz zusammengefasst. 
Tab. 1: Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewer-

tung 
Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit Erheblichkeit 

nach Umset-
zung der Ver-

meidungs-, Mi-
nimierungs- 

und Aus-
gleichsmaß-

nahmen 
Mensch Beeinträchtigung der Erholungseignung durch 

eingeschränkt sichtbare Solaranlagen 
+ + 

Pflanzen, 
Biotope 

bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme von 
Ruderalvegation, mesophilem Grünland  o o 

Tiere Inanspruchnahme von potentiellem Lebensraum 
der Avifauna  
Inanspruchnahme von Lebensräumen der Zaun- 
und Waldeidechse 

+ 
 

++ 

+ 
 

o 

Boden Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung  ++ + 
Wasser Geringfügige Verringerung Grundwasserneubil-

dung 
+ + 

Klima/ Luft  Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima/Luft o o 
Land-
schaftsbild, 
Erholung 

Optische Wirkung des Solarparks + + 

Kultur- und 
Sachgüter 

Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern o o 

Wechsel- 
wirkungen 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern o o 

+++  sehr erheblich,      ++ erheblich,      + wenig erheblich,      o nicht erheblich 
 

3.0 Alternativenprüfung 

Mit der Weiternutzung dieser bereits vorher landwirtschaftlich-baulich geprägten Fläche 
(Konversionsfläche) durch die neue Nutzung der Photovoltaikanlage im Sinne einer regenera-
tiven Energieerzeugung, wird das Gebot aus dem Baugesetzbuch beachtet, mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen. Die Inanspruchnahme von zusätzlichen Flächen 
für bauliche Nutzungen wird durch die Wiedernutzbarmachung der bereits baulich genutzten 
Fläche vermieden. 
Da 30-Waldabstand einzuhalten sind, wurde die SO-Fläche nach der frühzeitigen Beteiligung 
verkleinert. Infolgedessen konnten die SPE-Fläche vergrößert werden.  
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Aufgrund der geringfügige Größe des Plangebietes bestehen keine Plangebietsinternen Alter-
nativen.  
 

4.0 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und des Ausgleichs 
Erhebliche Beeinträchtigungen (Eingriffe) sind zu vermeiden. Sofern dies nicht möglich ist, 
sind diese zu minimieren und verbleibende auszugleichen oder zu ersetzen. Erheblich ist die 
Erhöhung der Versiegelung für das Schutzgut Boden. Weiterhin die Inanspruchnahme von 
Reptilienlebensraum (hier: Zaun- und Waldeidechse).  
V1 (Schutz der pot. vorkommenden Brutvögel) 
Bauvorbereitende sowie Baumaßnahmen sind nur außerhalb der Hauptvogelbrutzeit, die von 
Mitte März bis Ende Juni reicht, zulässig. Innerhalb der Hauptbrutzeit sind Bauvorbereitende 
sowie Baumaßnahmen nur unter Maßgabe geeigneter Vergrämungsmaßnahmen, die im kon-
kreten Baufall mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen sind, zulässig. Bei Bau-
beginn außerhalb der Vogelbrut ist ein Fortsetzen in die Brutzeit hinein zulässig, wenn die 
Arbeiten ohne Unterbrechung stattfinden. Als Unterbrechung gilt sowie mehr als eine Woche 
keine Arbeiten stattfinden. 
V2 (Schutz der Zaun- und Waldeidechse) 
Die Verschüttung des ehemaligen Regenrückhaltebeckens ist nur zulässig, sofern am selben 
Tag die fachgerechte Absammlung vorkommender Individuen erfolgt (Dies setzt u.a. eine 
geeignete Wetterlage voraus). Die Eidechsen sind auf den für Reptilien abgezäunten SPE-
Flächen 1 und 2 wieder auszusetzen.  

V3 (Barrierefreiheit) 
Zur Vermeidung einer Barrierewirkung für Kleintiere wird eine Einzäunung der Bauflächen 
mit einer Bodenfreiheit von mindestens 10 cm vorgesehen. 
V4 (sparsamer Umgang mit Boden) 
Um dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB ge-
recht zu werden, erfolgt die Festsetzung der Erschließungswege innerhalb des Sonstigen Son-
dergebietes als Schotter- oder Recyclingmaterialwege und somit teilversiegelte Flächen. 
CEF 1 (Schaffung neuer Lebensräume für die Zaun- und Waldeidechse) 
Auf der SPE-Fläche 2 sind vor Beginn der bauvorbereitenden bzw. der Baumaßnahmen 2 
Reisig- und 2 Steinhaufen anzulegen. Auf der SPE-Fläche 1 weitere 2 Steinhaufen. Die Flä-
chengröße der Reisig- bzw. Steinhaufen beträgt jeweils mindestens 1 qm bei einer Höhe von 
mindestens 0,5 m.  

A1 (Extensivgrünland) 
Die SPE-Flächen 1 bis 3 sind als extensives Grünland zu bewirtschaften. Die erste Mahd er-
folgt nach dem 30. Juni eines Jahres. Schleppen oder ähnlichem sowie Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln, Klärschlamm, Abwässern und Kompost ist auf den Flächen nicht 
zulässig. Eine Beweidung ist ab dem 10.05. eines Jahres mit max. 1,4 Großvieheinheiten 
(GVE) zulässig. Ein Kalb entspricht 0,3 GVE und ein Schaf 0,1 GVE. 
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5.0 Eingriff-Ausgleichbilanzierung 
a) Eingriffsbilanzierung 

Versiegelung 

Eingriffs-
fläche Biotoptyp 

Flächen-
verbrauch für 
Teilversiegelung 
in qm 

Wert-
stufe 

Kompen-
sationser-
fordernis 

Faktor 
Flächen-
versie-
gelung 

Flächen-
äquivalent 
für Kom-

pen-
sation  

SO-
Gebiet 

Ruderaler Kriech-
rasen 540 2 2 0 1.080 

Frischgrünland 260 3 4 0 1.040 

Summe 2.120 
 
Mit der Versiegelung geht ein Funktionsverlust einher. Darüber hinaus ist ein Funktionsver-
lust durch die Verschüttung des ehemaligen RRB für die Arten Zaun- und Waldeidechse zu 
erwarten. 

Es sind keine erheblichen mittelbaren Eingriffswirkungen aufgrund von negativen Randein-
flüssen des Vorhabens zu erwarten. Des Weiteren resultiert anlagen- und betriebsbedingt kei-
ne erhebliche Beeinträchtigung von landschaftlichen Freiräumen. 
 

b) Ausgleichsbilanzierung 
Kompensations-
maßnahme 

Flächen-
größe 
(qm) 

Wertstufe Kompen-
sations-
wertzahl 

Leistungs-
faktor 

Flächen-
äquivalent  

Extensivierung eines 
Grünlandes / Ver-
besserung der Le-
benraumstrukturen 
für die Arten Zaun- 
und Waldeidechse  

2.265 1 1,0 1,0 2.265 

Summe         2.265 
Mit der Verbesserung der Lebensraumstrukturen für Zaun- und Waldeidechse innerhalb der 
SPE-Flächen 1 und 2 wird der o.g. Funktionsverlust kompensiert. Mit der Extensivierung der 
landwirtschaftlichen Fläche wird der Eingriff der Versiegelung kompensiert.  
 

6.0 Monitoring 
Nur erhebliche Umweltauswirkungen sind zu überwachen. Neben dem Verlust von Lebens-
räumen für Reptilien ist die Bodenversiegelung als erhebliche Beeinträchtigung zu nennen.  
Die zulässige Versiegelung ist über den B-Plan geregelt und im Rahmen der Baugenehmi-
gung einzuhalten. Für Reptilien werden ausreichende Ersatzlebensräume geschaffen. Ein ge-
sondertes Monitoring wird als nicht erforderlich angesehen. 
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7.0 Zusammenfassung des Umweltberichtes 
Der 1,39 ha große Geltungsbereich des B-Plans befindet sich etwa 10 km nordöstlich vom 
Altstadtzentrum der Stadt Boizenburg (Elbe) in der Gemeinde Bengerstorf / Ortsteil Groß 
Bengerstorf nördlich des Zölkower Weges. 
Die Gemeinde Bengerstorf beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan), 
Baurecht für Solaranlagen auf einer Fläche von 0,9 ha zu schaffen. 
Dazu wird ein sonstiges Sondergebiet (SO-Gebiet) gemäß § 11 BauNVO festgesetzt mit der 
Zweckbestimmung Solar/Photovoltaik. 
Das Plangebiet ist großflächig durch bestehende Versiegelungen (Fahrsilos, Regenrückhalte-
becken, Zufahrt) aus Zeiten der landwirtschaftlichen Nutzung geprägt. Weiterhin kommen 
ruderaler Kriechrasen und Frischgrünland vor. 

Erhebliche Beeinträchtigungen, die durch diesen B-Plan vorbereitet werden, ist die max. zu-
lässige weitere Versiegelung von max. 800. Weiterhin werden Lebensräume der Zaun- und 
der Waldeidechse zerstört. 
Neben Vermeidungsmaßnahmen werden eine CEF- sowie sonstige kompensatorische Au-
gleichsmaßnahen festgesetzt. 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen sowie der Realisierung der Aus-
gleichsmaßnahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
 
Stand August 2012 
 
 
Amt Boizenburg-Land 
Für Gemeinde Bengerstorf 
Fritz-Reuter-Straße 3 
19258 Boizenburg/Elbe 
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